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• Einspeicherung von THE erhöht das „THE Inventory“ (siehe Grafik A)

• Ausspeicherung nach AT-OST verringert das „AT-OST Inventory“ (siehe Grafik B)

• Ausspeicherung nach THE verringert das „THE Inventory“ (siehe Grafik C) 

• Gas-in-Store Transfer aus dem Konto AT-OST Inventory (siehe Grafik D)

• grenzüberschreitende Nutzung (siehe Grafik E)

• THE Inventory und AT-OST Inventory können nicht negativ sein (siehe Grafik F) 

* Auszug aus dem monatlichen Reporting
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Grenzüberschreitende Nutzung AT-OST → THE

- Arbeitsgasmengen, welche aus dem Speicher Haidach in einen THE Bilanzkreis ausgespeichert 

werden, werden so lange aus dem Konto THE Inventory entnommen, bis dieses den Stand Null 

(0) aufweist. 

Bei einer darüber hinausgehenden Ausspeicherung in einen THE Bilanzkreis werden die 

Arbeitsgasmengen aus dem Konto AT-OST Inventory entnommen, was eine 

grenzüberschreitende Nutzung von AT-OST nach THE darstellt. 

Grenzüberschreitende Nutzung THE → AT-OST

- Arbeitsgasmengen, welche aus dem Speicher Haidach in einen AT-OST Bilanzkreis 

ausgespeichert werden, werden so lange aus dem Konto AT-OST Inventory entnommen, bis 

dieses den Stand Null (0) aufweist. 

Bei einer darüber hinausgehenden Ausspeicherung in einen AT-OST Bilanzkreis werden die 

Arbeitsgasmengen aus dem Konto THE Inventory entnommen, was eine grenzüberschreitende 

Nutzung von THE nach AT-OST darstellt. 
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Der rechtliche Rahmen basiert auf der Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung (GSNE-VO).

Ermittlung der grenzüberschreitenden Nutzung 

• Eine grenzüberschreitende Nutzung der Speicheranlage liegt vor, wenn der Kontosaldo auf 

Stundenbasis ungleich Null ist. Der Kontosaldo ergibt sich aus der stündlichen Veränderung des Ist-

Werts des Speicherstandkontos pro Speicherkunde minus der stündlichen Veränderung des Soll-

Werts des Speicherstandkontos.

Abzurechnender Tarif für grenzüberschreitende Nutzung 

• Ist der Kontosaldo auf Stundenbasis negativ liegt eine grenzüberschreitende Nutzung einer 

Speicheranlage vom Marktgebiet Ost in ein angrenzendes Marktgebiet vor. Das Netznutzungsentgelt 

für diese grenzüberschreitende Nutzung wird mit 1,04 Cent/kWh/h pro Tag verrechnet.

• Ist der Kontosaldo auf Stundenbasis positiv liegt eine grenzüberschreitende Nutzung einer 

Speicheranlage von einem angrenzenden Marktgebiet in das Marktgebiet Ost vor. Das 

Netznutzungsentgelt für diese grenzüberschreitende Nutzung wird mit 0,76 Cent/kWh/h pro Tag 

verrechnet.

Zeitpunkt der Rechnungsstellung:

• Die Abrechnung erfolgt im Folgemonat für den jeweils vorangegangenen Monat.
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Nominierungsbeispiel:

Erfolgt eine Nominierung von 240 kWh in das AT-OST Marktgebiet,

wird diese systemseitig mit 150 kWh zum Zeitpunkt X des Gastages

bestätigt, da aus„REGENT“-sicht nur 150 kWh im NR AT-OST Konto

vorhanden sind. Bucht man die Differenzmenge von 90 kWh aus

dem NR THE Konto unter Berücksichtigung der Vorlaufzeit in das

NR AT-OST Konto im Kundenportal um, wird anschließend die

Nominierung von 240 kWh bestätigt.*

AT

AT-OST

(NOÖ)

AT-OST Inventory

*die Nutzung der Kurzstrecke ist bis zum 01.01.2026 möglich, hier jedoch aus Veranschaulichungszwecken nicht mehr berücksichtigt.
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